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I.

Die Gemeinsame Allgemeine Verfügung der Senatsverwaltung für Justiz und der Se-

natsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen vom 16. Juni 2005 (Abl. Nr. 31 vom 

01.07.2005, S. 2289 ff.) wird wie folgt geändert:

1. § 7 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Beurteilungen der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälte sind grundsätzlich an den Anforderungen ihres Statu-

samtes auszurichten. Bei Erprobungen an einem oberen Landesgericht 

oder bei einer Generalstaatsanwaltschaft sollen und bei Erprobungen in 

den Landesjustizverwaltungen und in der Landesarbeitsverwaltung können 

sie an den Anforderungen des Funktionsamtes ausgerichtet werden. Der 

Maßstab ist in den Beurteilungen kenntlich zu machen.“

2. In § 7 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „3. Verhandlungsführung“ durch die 

Angabe  „3. Verhandlungskompetenz“ ersetzt.

3. In § 7 Abs. 3 wird das Wort „durchschnittlich“ gestrichen.

4. § 7 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:



„(5) Beurteilungen aus Anlass der Bewerbung um ein anderes Amt im Ge-

schäftsbereich der Länder Berlin und Brandenburg werden zusätzlich mit 

einer vorausschauenden Eignungsbewertung für das angestrebte Amt 

nach folgender Skala verbunden:

hervorragend geeignet

besonders geeignet

gut geeignet

geeignet

nicht geeignet

Die Eignungsbewertung ist zu begründen. Grundlage der Bewertung sind 

die Anforderungen des angestrebten Amtes.“

5. In der Anlage zu der Gemeinsamen Allgemeinen Verfügung vom 16. Juni 

2005 wird die Angabe „3. Verhandlungsführung“ durch die Angabe „3. Ver-

handlungskompetenz“ ersetzt.

II.

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

………………………. ……………………………
Senatorin für Justiz Senatorin für Integration,

Arbeit und Soziales
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